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Aktenzeichen: BK8-17/0843-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Stefan Albrecht 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl , 

auf Antrag der Netze BW GmbH, Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart, ver­

treten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin 

­

­
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am 23.06.2020 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 18.10.2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 20.03.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten endgültigen 

Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 22.04.2020 und 

20.05.2020 Stellung genommen. Sie trägt in ihren Stellungnahmen insbesondere 

vor, dass sie mit dem Vorgehen der Beschlusskammer bezüglich der Themen Per­

sonalzusatzkosten aus Aufwendungen für Altersversorgung, Mehrkosten aufgrund 

§ 21b Abs. 3a und b und § 21c EnWG a.F. sowie Netzentgelte auf Betriebsver­

brauch nicht einverstanden ist. Darüber hinaus beanstandete sie Kürzungen bei den 

Kapitalkosten aus Investitionsmaßnahmen, bei Entgeltminderungen nach§ 3 KAV 

(Kommunalrabatt) und den Netzübergängen nach § 26 ARegV. 
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Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 

ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu­

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo .des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach§ 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

· Seite 3 von 35 



Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleichmä

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent­

spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender­

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2,12 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) 	die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg

lich enthaltenen Ansätzen(§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV}, 

c) 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-
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der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß­

nahmen nach§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016). 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober­

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben S·ich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § ·11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierung~pe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge­

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 
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Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be­

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Entsprechend hat die Beschlusskammer in den Jahren 2014 und 2015 die Angaben 

des Netzbetreibers bezüglich der vorübergehend nicht beeinfl~ssbaren Kostenan­

teile Oeweils €) und der beeinflussbaren Kostenanteile (2014: 

€, 201 ) korrigiert. Die Beschlusskammer hat jeweils die 

Werte aus dem Beschluss zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (Az. BKB-12/0843-11) herangezogen. In­

soweit wurden die Angaben des Netzbetreibers um·-€auf € in 

2014 um-€auf-€ und in 2015 um-€auf -€ge­

mindert. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die· Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwert~n vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlö~obergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11 /0843-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 
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Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit generell 

auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festgelegten 

bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonsti~es" der Ausweis eines Anpassungs­

betrag'es aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

2.2.1.1.1 	 Änderungen .des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Äl'.lderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu be­

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver­

wenden. 

• ~ ~K " 	 ~-) il'"' ·1 ,,, ~ • ~i". ~,;·,, ~ ,.... tiä'R~· ·, 
1 	 l ,·1:, " . "NZRlo. ···T··· 

I~ 
Blt1 

1 1 1 J11. easisjal117
1 i 	 1 ! 1 1'1 	 1 

!!1 il 	 1: 'i 

2013 2006 101,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

201.6 2011 102,1 106,6 

1, 
1 ~gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" 7 61 J Preise" 7 „611 J Verbrau­
cherpreise" 7 „61111 J Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 „61111-0001 J Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" · 
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2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr_ 1), Betriebssteu

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs­

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un­

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be­

schäftigten B~triebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.2.1. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Bei den Erlösen aus gesetzlichen 

-
Abnahme-

€. 
und Vergütungspflichten in 2013 

kommt es zu · einer Differenz zwischen der Angabe des Netzbetreibers . 

€) und dem von der Beschlusskammer anerkannten Betrag 

€) in Höhe von Die Erlöse im Zusammenhang mit den 

Abnahme- und Vergütungspflichten des EEG und des KWKG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

ARegV) waren um - € zu korrigieren, da sich nach der Meldung des Netz­

betreibers Kosten und Erlöse nicht in gleicher Höhe gegenüberstanden. 

Gemäß§ 56 EEG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, den nach§ 19 EEG 

vergüteten Strom an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber weiterzugeben. 

Der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ist gemäß§ 57 Abs. 1 EEG zur Vergü­

tung der vom Anschlussnetzbetreiber nach § 19 EEG vergüteten Strommenge ent

sprechend den§§ 19 ff. EEG verpflichtet. 

Gemäß § 3 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, den KWK-Strom ab­

zunehmen; die Vergütung des Anlagenbetreibers setzt sich aus dem Preis für den 
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KWK-Strom sowie dem KWK-Zuschlag zusammen. Die Beschlusskammer geht da­

von aus, dass der KWK-Strom vom Anschlussnetzbetreiber zu den gleichen Kondi­

tionen verkauft werden kann, wie er dem Anlagenbetreiber abzüglich des KWK-Zu­

schlags vergütet wurde. Geringfügige Über- und Unterdeckungen gleichen sich da­

bei im Zeitverlauf aus. Den vom Anschlussnetzbetreiber zu leistenden KWK-Zu­

schlag gleicht der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 28 Abs. 1 

KWKG finanziell aus. 

Folglich handelt es sich bei den Aufwendungen nach dem EEG und dem KWKG um 

durchlaufende Posten. Den beantragten Kosten müssen Erträge in gleicher Höhe 

entgegenstehen. Die Kosten für Aufwendungen nach dem EEG und dem KWKG 

waren daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

2.2.1.1 .2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV 

Bei der Prüfung der Regulierungskontosalden der Jahre 2013 bis 2016 wurde deut­

lich, dass die Personalzusatzkosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV im Zeitver­

lauf deutlich angestiegen sind, allein von 2015 auf 2016 um 161 %. Dies lag vor 

allem an dem deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Altersversorgung. Insbe­

sondere in dem Bericht der Antragstellerin nach § 28 StromNEV zur Anpassung der 

Erlösobergrenze 2016 fand sich hierzu keine Erläl,lterung. Daher wurde die Antrag­

stellerin mit Schreiben vom 22.10.2019 aufgefordert, diesen Anstieg näher zu er­

läutern. In dem Antwortschreiben vom 12. 11.2019 führte sie allgemein aus, dass 

die Aufwendungen für Altersversorgung aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren 

grundsätzl ich einer hohen Volatilität unterlägen. Mit Schreiben vom 04.12.2019 for­

derte die Beschlusskammer die Antragstellerin auf, die Unterschiede der Aufwen­

dungen für Altersversorgung (inkl. Zinsaufwendungen) zwischen den Angaben zur 

jährlichen Anpassung der Erlösobergrenzen und den Angaben aus den Tätigkeits­

abschlüssen der Jahre 2013 - 2016, die im Rahmen der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus übermittelt wurden, darzulegen. Mit Schreiben vom 20.12.2019 über­

mittelte die Antragstellerin eine Übersicht mit entsprechenden Nachweisen, die 

nachstehend dargestellt ist: 
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Tabelle 1: Übersicht der A ntragstellerin 

KoPr 2016 1.2.2.1. u. 1.3.4.) 

1 
Kürzung des beantragten Beitrags für 
Jnsolvenzsicherun (Pensionsslcherun sverein 

2 

Kürzung der verrechneten Zinserträge aus 

Deckungsvermögen, da die genehmigten Zinserträge in 

der 2. RP den vnb Kosten zu eordnet wurden 

3 

Kürzung bzw Verschiebung der Dienstzeitehrengaben, 

da die Aufwendungen in Kostenprüfung 3. RP In 1.2.2.1. 
enthalten sind. In der 2. RP noch 1.2.1. zugeordnet und 

daher nicht in den beiden gesuchten Positionen 
enthalten 

4 

Kürzung der Aufwendungen für Vorruhestand, da die 
Regelung in der 2. RP nicht Bestandtei l der dnb Kosten. 

Die Zuordnung zu den KAdnb erfolgt im Rahmen der 

Kostenprüfung zur 3. RP 

5 

Hinzurechnung bzw Verschiebung der Aufwendungen 

fü r Langzeitkonten, da im EHB 2016 der Position 1.3.5. 
zu eordnet 

6 

Kürzung Altersversorgungsaufwand des Dienstleister 

EnBWAG 

7 Hinzurechnun 

Die Korrekturen unter den Ziffern 1 bis 6 wurden von der Antragstellerin erläutert 

und waren insofern nachvollziehbar. In Bezug aufZiffer 7 „Hinzurechnung der Nach­

verrechnung Altersversorgung" führte die Antragstellerin aus, dass im Jahr 2014 im 

Rahmen einer internen Prüfung der Konzernmutter EnBW aufgefallen sei, dass seit 

dem Jahr 2010 ein zu geringer Aufwandsersatz verrechnet worden sei. Anhand von 

zwei Gutachtern, KPMG und PWC, wurde der entsprechende Nachholbedarf ermit­

telt und in den Kosten der Jahre 2014 (wirksam für die EOG 2016) und 2016 (wirk­

sam für die EOG 2018) berücksichtigt. 

Hintergrund ist, dass die Antragstellerin eine Vereinbarung mit der Konzernmutter 

EnBW hinsichtlich der Kostentragung von Aufwendungen für die betriebliche Alters­

versorgung abgeschlossen hat. Diese werden konzernweit bei der Konzernmutter 

gebündelt. Insofern hat die EnBW einen Schuldbeitritt für die entsprechenden Ver­

pflichtungen der Antragstellerin erklärt. Hierzu wurde am 01 .12.1999 eine Konzem­

vereinbarung zwischen der EnBW und der Antragstellerin geschlossen. Diese Ver­

einbarung bezog sich dabei auf die aktiven Mitarbeiter der Antragstellerin (vgl. Ziffer 

5). 
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Aus den übermittelten Unterlagen der Antragstellerin vom 20.12.2019 (Präsentatio­

nen zu den beiden Gutachten) ergibt sich, dass der oben genannte Nachholbedarf 

auf die zusätzliche Berücksichtigung von unverfallbar ausgeschiedenen Mitarbei­

tern (sog. inaktive Mitarbeiter) zurückzuführen ist. Wesentlicher Anlass war das im 

Jahr 2009 mit Wirkung zum 01.01 .2010 eingeführte Bilanzmodernisierungsgesetz 

(BilMoG). 

Aus diesem Grund wurde die oben genannte. Konzernvereinbarung am 28.11.2014 

um folgenden Sachverhalt ergänzt (Änderung von Ziffer 5 Satz 5): „Nach Eintritt des 

Versorgungsfalls übernimmt die EnBW die Rentenzahlungen sowie die Energie

preisermäßigungen, wobei der bei der EnBW dadurch entstehende Aufwand sowohl 

für die aktiven als auch für die unverfallbar Ausgeschiedenen und Versorgungsemp­

fänger unter Anrechnung der Zinserträge des korrespondierenden Vermögens an 

die Netze BW GmbH weiterverrechnet wird." 

Insofern wurden rückwirkend ab dem Jahr 2010 - seit Einführung des BilMoG - die 

Aufwendungen für Altersversorgung für inaktive Mitarbeiter der Antragstellerin wie 

die nachstehende Tabelle zeigt ermittelt: 

Tabelle 2: Nachverrechnung Aufwandsersatz 2010- 2013 

Zeile 

A 

B Zin.saufwand · 

C Zinsertrag 

B+C=D Summe Zinsen 

Nachverrechnung 
A+D=f (ohne BilMoG) 

Nachverrechnung 
F BilMoG 

G davon 2014 

H davon 2016 

Korrektur neut raler 

Aufwand 2010 - 2013 

Zusammenfassun EOG-An . 
A+F-l=J Personalaufwand 

D Zinsauf wand 

J+D=K Summe 

: : 

­

-
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Aus der Tabell~ ergibt sich, dass die oben dargestellte Vorgehensweise im Rahmen 

der EGG-Anpassung 2016 zu Mehrkosten in Höhe vo €und im Rah­

men der EGG-Anpass~ng 2018 in Höhe vo €führt. Dabei ist berück­

sichtigt, dass ab der zweiten Regulierungsperiode (ab 2014, also Ist 2012) die Zins­

erträge aufgrund der Erlösobergrenzenfestlegung als vorübergehend nicht beein­

flussbare bzw. beeinflussbare Kostenanteile angesetzt wurden, demzufolge wurden 

die Zinserträge der Jahre 2012 und 2013 bei der Berechnung der Mehrkosten au­

ßen vor gelassen. 

Am 14.02.2020 und am 27.04.2020 fanden zudem zwei Telefonkonferenzen mit der 

Antragstellerin statt, um den schriftlich dargelegten Sachverhalt weiter aufzuklären. 

Das Vorgehen der Antragstellerin bei der Anpassung der Erlösobergrenzen ist nicht 

zulässig. Bei den hier in Rede stehenden Aufwendungen ist für die zweite Regulie­

rungsperiode die Vorschrift des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV a.F. zu beachten. Es 

muss sic,h also um betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz­

und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind. Dabei ist gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV auf das 

jeweils vorletzte Kalenderjahr abzustellen, in dem die Kosten entstanden sind. Kos­

ten sind nach allgemeiner betriebswirtschaftlicher Definition der bewertete Ver­

brauch an Produktionsfaktoren, die zur Erstellung der betrieblichen Leistung in einer 

Abrechnungsperiode notwendig sind. Insofern versteht man unter Kosten den or­

dentlichen, ~etrieblich bedingten, bewerteten Verzehr von Gütern und Dienstleis­

tungen einer Periode. Periodenfremde Aufwendungen, die entsprechend ihrer Ver­

ursachung einer anderen Abrechnungsperiode zugerechnet werde n müssen , sind 

demnach nicht anzuerkennen. Es ist insofern nicht zulässig, Aufwendungen, die 

wirtschaftlich nicht zum abzurechnenden Zeitabschnitt gehören, in einem Jahr 

nachzuholen. Dem Ansatz von Ist-Kosten für Aufw~ndungen für Altersversorgung 

inaktiver Mitarbeiter der Jahre 2010 bis 2013 im Rahmen der EGG-Anpassung 2016 

kann demnach nicht gefolgt werden. 

Denkbar. wäre es, die entsprechenden Ist-Kosten in dem jeweiligen Jahr zu berück­

sichtigen, indem sie ansetzbar wären. Die Ist-Kosten des Jahres 2010 könnten so­

mit nur für die EGG Anpassung 2012 Berücksichtigung finden. Die EGG 2012 wurde 

allerdings im.Rahmen der Ermittlung des Regulierungskontosal~os der Jahre 2009 
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- 2012 bereits abschließend bestimmt (§ 5 Abs. 4 ARegV a.F.); die Zu- und Ab­

schläge wurden als Bestandteil der Erlösobergrenze für die zweite Regulierungspe­

riode am 13.01.2016 (Az. BK8-12/0843-11) festgelegt. Diese Festlegung und damit 

die Bestimmung des Regulierungskontosaldos für die Jahre 2009 bis 2012 ist be­

standskräftig. Ein Ansatz von Kosten aus dem Jahr 2010 kann schon aus diesem 

Grund nicht mehr erfolgen. 

Hinzu kommt, dass die Bestimmung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 

insbesondere dem Grunde nach im Rahmen der Festlegung der Erlösobergrenze 

erfolgt. Eine Änderung während einer Regulierungsperiode ist ohne förmliche Auf­

hebung des Ausgangsbeschlusses nicht möglich (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss 

vom 11.11.2015, Vl-3 Kart 118/14, Rn. 88). Dies trifft in diesem Fall auf die Kalen­

derjahre 2012 (Ist-Kosten 2010) und 2013 (Ist-Kosten 2011) zu. Im Rahmen der 

Festlegung der Erlösobergrenze für die erste Regulierungsperiode wurden gemäß 

der damals bestehenden, konzerninternen Vereinbarung lediglich Kosten für Per­

sonal-, Zinsaufwand und Zinserträge für den Personalbestand der aktiven Mitarbei­

ter im damaligen Basisjahr 2006 genehmigt. Eine rückwirkende Erweiterung um in­

aktive Mitarbeiter würde die Genehmigungsbasis grundlegend ändern. Die Erlös­

obergrenzenfestlegung der ersten Regulierungsperiode (BK8-08/0843-11) ist je­

doch bestandskräftig. Insofern ist auch aus diesem Grund eine rückwirkende An­

passung der Kalenderjahre 2012 und 2013 auf Basis der Ist-Kosten der Jahre 2010 

und 2011 nicht mehr zulässig. Die in der Tabelle aufgeführten Nachverrechnungen 

aufgrund des BilMoG sind ebenfalls nicht mehr möglich. Entsprechend den Ausfüh­

rungen des Gutachters KPMG (Folie 13) erfolgte die einmalige BilMoG Anpassung 

bei EnBW in den Jahren 201 O und 2011. Die obigen Ausführungen gelten demzu­

folge entsprechend. 

Für die zweite Regulierungsperiode (2014 bis 2018) stellt sich die Ausgangslage 

anders dar. Wie oben bereits beschrieben wurden in der Erlösobergrenzenfestle­

gung BKS-12/0843-11 Zinserträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung als 

vorübergehend nicht beeinflussbare bzw. beeinflussbare Kosten anerkannt. Basis 

für die Ermittlung dieser Zinserträge war das der Altersversorgung zugeordnete Ver­

mögen, sowohl für aktive als auch für inaktive Mitarbeiter. Insofern kann auch für 
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die korrespondierenden Kosten für den Personal- und Zinsaufwand unterstellt wer­

den, dass als Grundlage für die Bemessung dieser Aufwendungen die Summe aus 

aktiven und inaktiven Mitarbeitern anwendbar ist. Insofern erfahren die in der Ta­

bene aufgeführten Personal- und Zinsaufwendungen für die Kalenderjahre 2014 

und 2015 auf Basis der Ist-Kosten 2012 und 2013 keine Kürzung. 

Weiterhin enthält die obenstehende Tabelle 2 die Position „Korrektur neutraler Auf­

wand". Laut den übermittelten Folien von PWC handelt es sich hierbei um Korrek­

turen von zu viel berücksichtigten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten von Mit­

arbeitern der EnBW. Im Schreiben von 28.02.2020 wurde die Umbuchung dieser 

Kosten im Rahmen der Überleitungsrechnung zur Bestimmung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten für die erste Regulierungsperiode noch einmal belegt sowie 

die jährlichen Kosten der Position, die im Rahmen der Anpassung der Erlösober­

grenze der ersten Regulierungsperiode für die einzelnen Kalenderjahre 2009 - 2013 

angesetzt wurden, dargestellt. In den Telefonkonferenzen vom 14.02.2020 und 

27.04.2020 führte die Antragstellerin aus, dass sie fälschlicherweise davon ausge­

gangen sei, dass es sich bei diesen Kosten um die Aufwendungen der inaktiven 

Mitarbeiter der Netz BW handele. Es habe sich hierbei allerdings um dienstleistende 

Konzernmitarbeiter der EnBW gehandelt, die im Hinblick auf den Ansatz von dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nicht dem Netzbetreiber zuzuordnen 

waren. Aus diesem Grund seien die fälschlicherweise angesetzten Kosten der Jahre 

2010 bis 2013 zu korrigieren. 

Aufgrund der obigen Ausführungen hat die Beschlusskammer einen konsistenten 

Grundsatz zur Behandlung dieses Sachverhalts gewählt. Dazu gehört, dass auch 

in diesem Fall ein aufsummierter, teilweise rückwirkender Ansatz der zu viel verein­

nahmten Kosten der einzelnen Jahre in einem Jahr nicht vorgenommen wird. Eine 

Korrektur der zu viel vereinnahmten Kosten kann nur in dem Jahr erfolgen, in dem 

sie angesetzt wurden. Entsprechend der obigen Tabelle erfolgte der Ansatz zu ho­

her Kosten in den Kalenderjahren 2012 und 2013 der ersten Regulierungsperiode 

sowie 2014 und 2015 der zweiten Regulierungsperiode. Da wie oben bereits be­

schrieben das Kalenderjahr 2012 bereits durch die Bestimmung des Regulierungs­

kontosaldos der Jahre 2009 bis 2012 bestandskräftig im Rahmen der Erlösober­

grenzenbestimmung der zweiten Regulierungsperiode bestimmt wurde, kann eine 
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Korrektur des Jahres 2012 daher nicht erfolgen. Aufgrund der von der Beschluss­

kammer mit Schreiben vom 04.04.2008 zugesagten Übergangsregelung hinsicht­

lich der Anerkennung von Personalzusatzkosten von im Netz tätigen Mitarbeitern 

des Konzernverbunds für die erste Regulierungsperiode, war eine Anerkennung 

dieser Kosten ohnehin zumindest nicht ausgeschlossen. Insofern ist eine Korrektur 

dieser Kosten auch für 2013 nicht angezeigt. In der nachstehenden Tabelle 3 sind . 

die demzufolge für das jeweilige Kalenderjahr der jeweiligen Erlösobergrenzen an­

setzbaren Kosten aufgeführt. 

Tabelle 3: Ansetzbare Kosten in den Erlösobergrenzen 

Zeile Aufwandsposition 

2010 

davon im Jahr 

2011 2012 2013 

EOG Anpassung 

2016 (Ist 2014) 2018 (St 2016) 

A Personalaufwand 

B 

c 
B+C=D 

Zinsaufwand 

Zinsertra 

Summe Zinsen 

A+D=E 

Nachverrechnung 

(ohne BilMoG) 

F 

G 

H 

Nachverrechnung 

Bi lMoG 

davon 2014 

davon 2016 

Korrektur neutraler 

Aufwand 2010 - 2013 

A+f-l=J 

D 
J+D=K 

Personalaufwand 

Zinsaufwand 
Summe 

Folglich ist die EOG 2014 um - Mio. € und die EOG 2015 um - Mio. € anzu­

passen. 

Die diesbezüglichen Ansätze des Netzbetreibers werden in den EOG 2016 und 

2018 entsprechend nicht berücksichtigt. 
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2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge­

·mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegVangepasst. 

2.2.1.1.4 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Die Anpassung aufgrund der Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog), wurde bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage 2 berücksichtigt. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der An­

lage 2 zu entnehmen. 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweit~rungs­

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde ·nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta­

belle zusammengefasst. 

Jahr Aktenzeichen 

2013 BKS-12/0843-21 
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2014 BK8-13/0843-21 

2015 BK8-13/0843-21 

2016 BK8-13/0843-21 

2.2.1.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätsele­

ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge­

mäß§ 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben der 

Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidungen 

sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

2013 BK8-11 /0843-81 

2014 bis 2016 BK8-13/0843-81 

2.2.1.1.7 	 Saldo Regulierungskonto 

Die Beschlusskammer hat in ihren Berechnungen die Zuschläge auf die Erlösober­

grenzen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 berücksichtigt, wie sie für die Auflösung 

des Regulierungskontos der Jahre 2009 - 2012 berechnet wurden. 
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2.2.1.1.8 	 Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV (Nicht zumutbare 

Härte) 

Die Erlösobergrenze 2013 wurde gemäß§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV angepasst. Daher 

ist diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der An­

lage 3a berücksichtigt worden. 

Darüber hinaus hat der Netzbetreiber teilweise unterschiedliche Angaben in den 

Erhebungsbögen nach § 28 Nr. 1 ARegV (Anpassung EOG) und § 28 Nr. 2 ARegV 

(Regulierungskonto) zu gleichen Planwerten gemacht. Maßgeblich und Ausgangs­

punkt der Prüfung waren stets die Angaben im Erhebungsbogen nach § 28 Nr. 1 

ARegV. 

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11/0843-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung Zl:I Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 
. ' 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbare.n Erlöse der Ant~agstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

1.m Folgendeh werden die Abweichungen zwischen den Angaben des Netzbe~rei­

bers und den von der Beschlusskammer angesetzten Werten dargestellt. 

2.2.1.2.1 Preisnachlass gemäß § 3 KAV 

Bezüglich dieses Themas ergeben sich die Abweichungen aus folgender Tabelle: 

§ 3 KAV -1 21.549 0 21.549 

Messung 

'§ 3 KAV -1 78.016 0 78.015 

Messstel­

lenbetrieb 

§ 3 KAV -1 79.740 0 79.740 

Ab rech­

nung 

Summe 179.304 

0 21.761 

2013 


2014 § 3 KAV -1 21.549 

Messung 
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§ 3 KAV -1 - 78.016 0 77.931 

Messstel­

lenbetrieb 

§ 3 KAV -1 - 79.740 0 80.290 

Abrech­

nung 

Summe 179.982 

2015 § 3 KAV -1 - 21 .549 0 21.659 

Messung 

§ 3 KAV -1 - 78.016 0 77.056 

Messstel­

lenbetrieb 

§ 3 KAV -1 - 79.740 0 78.306 

Ab rech­

nung 

Summe 177.021 

2016 § 3 KAV -1 - 21.549 0 20.325 

Messung 

§ 3 KAV -1 - 78.016 0 73.646 

Messstel­

lenbetrieb 

§ 3 KAV -1 - 79.740 0 71 .719 

Abrech­

nung 

Summe 165.690 
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Die Abweichungen der erzielbaren Erlöse in den Jahren 2013 - 2016 sind im We­

sentlichen auf die Nicht-Berücksichtigung des Rabatts nach § 3 KAV für die Entgelte 

für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnu.ng zurückzuführen. Gemäß§ 3 Abs. 

1 Nr. 1 KAV dürfen Versorgungsunternehmen Gemeinden Preisnachlässe für den 

in der Niederspannung abgerechneten Eigenverbrauch der Gemeinde in Höhe von 

bis zu ~ 0 Prozent des Rechnungsbetrages für den Netzzugang, sofern diese Preis­

nachlässe in der Rechnung offen ausgewiesen werden, gewähren. Nach dem Wort­

laut des§ 17 Abs. 2 StromNEV setzt sich das Netzentgelt pro Entnahmestelle, d.h. 

der Rechnungsbetrag für den Netzzugang, nur aus dem Jahresleistungs- und dem 

Arbeitspreis zusammen. Demzufolge werden die Preisnachlässe auf Entgelte für 

Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung nicht erlösmindernd berücksichtigt. 

2.2.1.2.2 Erlöse gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Darüber hinaus hat die Beschlusskammer eine Korrektur der Angaben der Antrag­

stellerin bezüglich der Rückabwicklung der Erlöse gern. § 19 Abs. 3 StromNEV auf­

grund des BGH-Urteils vom 15.12.2015 (EnVR 70/14) vorgenommen. Die Antrag­

stellerin hatte in den erzielbaren Erlösen des Jahres 2016 eine Rückstellung in Höhe 

von 6.073.223 €berücksichtigt. Anerkennungsfähig sind jedoch ausschließlich tat­

sächliche vereinbarte Rückabwicklungsbeträge die periodengerecht zuzuordnen 

sind. Die Antragstellerin hat eine entsprechende Aufstellung der Rückabwicklungs­

beträge übermittelt, die teilweise im Regulierungskontosaldo 2013 - 2016 anerkannt 

werden. Grundlage war das Schreiben der Antragstellerin vom 21 .02.2020, auf­

grund dessen folgende Beträge erlösmindernd berücksichtigt wurden: 

Jahr [EUR] 

2013 628.968 

2014 824.975 

2015 1.198.609 

2016 1.671 .660 
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Die von der Antragstellerin angegebenen Beträge für die Jahre 2005 - 2012 in Höhe 

von 2.297 .125 € können dagegen nicht berücksichtigt werden, da sie Kalenderjahre 

betreffen, die bereits bestandskräftig und damit abschließend festgelegt sind (vgl. 

hierzu Abschnitt 2.2.1.1 .2.2.). 

2.2.1.2.3 Erlösminderungen durch Betriebsverbrauch 

Weiterhin hat die Beschlusskammer die Angaben des Netzbetreibers um die Erlöse 

aus Netzentgelten des Betriebsverbrauchs korrigiert. Der Netzbetreiber hatte in sei­

ner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der Erlösober­

grenze der zweiten Regulierungsperiode die Kosten für die Netzentgelte des Be:­

triebsverbrauchs nicht enthalten waren. Insofern dürften die entsprechenden Men­

gen aus dem Betriebsverbrauchs auch nicht teil der erzielbaren Erlöse sein. 

Gemäß den Angaben des Netzbetreibers im Schreiben vom 22.04.2020 wurden da­

her folgende Beträge erlösmindernd berücksichUgt: 

Jahr [EUR] 

r 
2014 1.321.845 

2015 1.388.657 

2016 1.529.072 
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2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6 und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan­

denen Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV 

c) die genehmigten Investitionsmaßnahmen und 

d) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.2.2.1 	 Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen 

· Für die Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen hat 

sich folgende Abweichung ergeben: 
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Kategorie 

2014 3. Vorgel. NB, 

Leistung 

69 EUR/kW 8,83 48,57 2.742 

2.2.2.2 Kosten für die Nachrüstung nach SysStabV 

Bei den Kosten für die Nac~rüstung nach SysStabV kam es aufgrund von Run­

dungsdifferenzen zu ei~er Abweichung von -24 € im Jahr 2013. 

2.2.2.3 Kosten für genehmigte Investitionsmaßnahmen 

Bei den Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV haben 

sich im Einzelnen folgende Abweichungen ergeben: 

2014 

BK4-1 2-828 

BK4-13-259 

BK4-13-1730 

BK4-13-258 

BK4-13-318 

BK4-1 1-243A01 

BK4-12-828A01 

BK4-13-1730 

BK4-13-258 

BK4-13-259 

BK4-13-318 

BK4-13-562 
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2015 BK4-14-079 

BK4-14-080 

BK4-14-081 

BK4-14-082 

BK4-14-083 

BK4-14-085 

BK4-14-088 

BK4-14-090 

BK4-11-243A01 

BK4-12-828A01 

BK4-13-1730 

BK4-13-258 

BK4-13-259 

BK4-13-318 

BK4-13-562 

BK4-14-079 

BK4-14-080 

BK4-14-081 

BK4-14-082 

BK4-14-083 

BK4-14-085 

2016 BK4-14-088 

BK4-14-090 

BK4-15-030 

BK4-15-032 

BK4-15-033 

BK4-15-034 

BK4-15-036 

BK4-15-038 

BK4-15-039 

BK4-15-040 

BK4-15-041 

BK4-15-053 

BK4-15-055 

BK4-1 5-056 

2.2.2.4 Kosten für die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

Für die Kosten aus der Auszahlung vermiedener Netzentgelte ergibt sich folgende 

Abweichung: 

Seite 25 von 35 



Jahr Kategorie Menge Einheit Enfaalt Entgelt Erlösabwei-

Entgelt NB 
BNetzA 

chung 

[EUR] 

2013 NS, Leistung 49.691 EUR/kW 79,28 78,29 -49.194 

2.2.3 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZVa.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt und nachstehend darge­

stellt. 

Mehrkosten 

1. aufgrund von Bestandsänderungen 

aufgrund von Maßnahmen nach §21b 

2. Abs. 3a u. 3b EnWG a.F. sowie § 21c EnWG 

Summe 

Die Antragstellerin unterteilt die Mehrkosten in zwei wesentliche Positionen. Bei der 

Bestimmung von Mehrkosten aufgrund von Bestandsänderungen werden abge­

hende Zähler anteilig reduziert, wobei unterschiedliche Anteile für Zähler mit und 

ohne Lastgangzählung sowie nach Spannungsebenen differenziert angegeben wer­

den. Bei einem Zuwachs von Zählern nach§ 21b Abs. 3a u. 3b EnWG a.F. wird ein 

Kostenzuwachs von 100 Prozent unterstellt. 
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In Bezug auf die Kosten aus Maßnahmen nach§ 21c EnWG a.F. gibt die Antrag­

stellerin auf Seite 9 in ihrem Bericht vom 30.06.2016 an, dass in den Mehraufwand 

für die Montage von Pilotgeräten und Projekten im Zusammenhang mit Messsyste­

men berücksichtigt seien. Außerdem führt die Antragstellerin in ihrem Schreiben 

vom 20.12.2019 auf Seite 7 aus, dass es sich bei den angesetzten Kosten um das 

Projekt ROMI („Roll-Out Messsystem Infrastruktur") handelt. Im Projekt ROMI sei in 

den Jahren 2014 bis 2016 zum einen ein IT-Backendsystem zum Betrieb von intel- . 

ligenten Messsystemen aufgebaut worden und zum anderen auf technischer Basis 

die Geräteentwicklung gemeinsam im Rahmen von Kooperationen mit Geräteher­

stellern vorangetrieben worden. In seinem Schreiben vom. 21.02.2020 hat der Netz­

betreiber die beantragten Kosten aus Maßnahmen nach§ 21c EnWG a.F. für die 

Jahre 2013 bis 2016 in Leistungen für den Verteilnetzbetreiber, Leistungen für den 

Messstellenbetreiber und Kosten im Zusammenhang mit Förderprojekten unterteilt. 

2.2.3.1 Mehrkosten aufgrund von Bestandveränderungen 

Die Vorgehensweise der Antragstellerin in Bezug auf die Berücksichtigung von 

Mehrkosten aufgrund von Bestandveränderungen hat die Beschlusskammer nur 

teilweise anerkannt. Bei den Mehrkosten für Zähler nach§ 21 b Abs. 3a u. 3b EnWG 

a-.F. legt die Beschlusska~mer die Differenz zwischen den Entgelten für den Mess­

stellenbetrieb herkömmlicher Eintarifzähler und Zähler nach § 21b Abs. 3a u. 3b 

EnWG a.F zu Grunde. Die anerkennungsfähigen Mehrkosten ergeben sich dann 

aus dem Produkt der Entgeltdifferenz und der jeweils hinzugekommenen Anzahl 

von Zählern nach§ 21b Abs. 3a u. 3b EnWG a.F. Die aus Sicht der Beschlusskam­

mer sachgerechten Merkosten der einzelnen Jahre sind in nachstehender Tabelle 

dargestellt. 

2013 
[EUR] 

2014 
[EUR] 

2015 
[EUR] 

2016 
[EUR] 
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Weitere Mengenveränderungen aufgrund der Anzahl von Anschlussnutzern beru­

hen auf einer Erweiterung der Versorgungsaufgabe, die jedoch bereits über den 

Erweiterungsfaktor abgedeckt ist (vgl. 2.2.1 .1.4.). Die Kosten für die Messung und 

den Messstellenbetrieb sind Bestandteil des Ausgangniveaus, so dass der Erweite­

rungsfaktor auch auf diese Kosten wirkt, wenn sich die Versorgungsaufgabe ändert. 

Würden im Rahmen des Regulierungskontos zusätzliche Kosten für hinzukom­

mende Zähler anerkannt, käme es folglich zu einer Doppelberücksichtigung. 

2.2.3.2 	 Mehrkosten aufgrund von § 21b Abs. 3a u. 3b EnWG a.F., 

sowie § 21 c EnWG a.F. 

Die Beschlusskammer hält es für angemessen, Vorbereitungskosten für die Jahre 

2013 und 2014 anzuerkennen in Höhe von insgesamt - € (- € in 

2013 und - € in 2014). In diesen Jahren konnte der Netzbetreiber noch 

davon ausgehen, selbst für einen künftigen Rollout verantwortlich zu sein. Ab dem 

Jahr 2015 sind die Kosten für die neue Rolle des gMsB abzugrenzen und nicht über 

die Erlösobergrenze anzusetzen. Bei den im Übrigen geltend gemachten Kosten 

aus dem Projekt ROMI handelt es sich nicht um Maßnahmen gemäß§ 21c EnWG 

in der Fassung vom 28.12.2012, die im Regulierungskonto gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 

ARegV a.F. zu berücksichtigen sind. Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV a.F. wird die 

Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung ent­

stehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlös

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbe­

zogen, soweit diese Differenz durch Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

verursacht wird. Einbezogen sind über den Wortlaut der Vorschrift hinaus auch Kos­

ten, die aufgrund der zwischenzeitlich eingefügten §§ 21c, d und e EnWG verur­

sacht wurden. § 21b Abs. 3a und b sind durch diese Vorschriften ersetzt worden. 

Hierdurch sollte den Netzbetreibern eine Anerkennung derartiger Mehrkosten über 

die Regulierungskontosystematik nicht verwehrt werden. 

§ 21c EnWG a.F. definierte Pflichtfälle für den Einbau von Messsystemen, die den 

Anforderungen nach § 21d EnWG a.F. und § 21e EnWG a.F. entsprachen. Nach 

§ 21c EnWG a.F. hatten Messstellenbetreiber in Gebäuden, die neu an das Ener

gieversorgungsnetz angeschlossen wurden oder einer größeren Renovierung un­

terzogen wurden, bei Letztverbrauchem mit einem Jahresverbrauch größer 6.000 
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kWh und bei Anlagenbetreibern nach dem EEG oder KWKG bei Neuanlagen mit 

einer installierten Leistung von mehr als 7 KW Messsysteme nach § 21d und e 

EnWG a.F. einzubauen. 

Beim Projekt ROMI wurden im Rahmen von Pilotprojekten und mehreren Feldtests 

Messsysteme verbaut. Derartige Pilotprojekte und Feldtests von Messsystemen 

stellen freiwillige vorbereitende Maßnahmen für den Rollout dar. Dementsprechend 

handelt es nicht um die oben aufgeführten Pflichtfälle für den Einbau von Messsys­

temen. Eine Kostenanerkennung im Regulierungskonto ist über die Pflichteinbau­

fälle hinaus nicht zulässig. Die Montage von Pilotgeräten, die dann ggf. später als 

Pflichteinbaufall wieder durch ein Messsystem, das § 21d und e EnWG a.F. ent­

spricht, ersetzt werden müssten, entspricht auch nicht der Effizienzvorgabe in § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV. Denn nach dieser Vorschrift sind nur die Kosten einzubeziehen, 

die einer effizienten Leistungserbringung entsprechen. 

Daneben hat der Verordnungsgeber für die Berücksichtigung von Forschungs- und 

Entwicklungskosten am 22.08.2013 den§ 25a ARegV eingeführt und damit grund­

sätzlich eine Möglichkeit der Anerkennung für derartige Kosten geschaffen, zu de­

nen unter den spezifischen Voraussetzungen der Vorschrift typischerweise Kosten 

im Zusammenhang mit Pilotgeräten und der Durchführung von Feldtests gehören 

können. Damit hat der Verordnungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass er für Kos­

ten aufgrund eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens im Rahmen der staat­

lichen Energieforschungsförderung eine besondere Anpassbarkeit der Erlösober­

grenze statuieren wollte. Dies bedeutet aber nicht, dass außerhalb der staatlichen 

Energieforschungsförderung eine Berücksichtigung der Kosten über § 5 ARegV 

möglich wäre. Denn solche Kosten sind, wenn die übrigen Voraussetzungen des§ 

25a ARegV erfüllt sind, über einen entsprechenden Antrag erfasst und gerade nicht 

über§ 5 ARegV zu berücksichtigen. Wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen 

des§ 25a ARegV nicht erfüllt sind bzw. der Netzbetreiber gar keinen Antrag gestellt 

hat, ist dies auch nicht über § 5 ARegV aufzufangen. Der Netzbetreiber hat für das 

Projekt ROMI in den Jahren 2013 bis 2016 keinen Antrag gemäß § 25a ARegV 

gestellt. 
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Zudem wurden dem Netzbetreiber in den Jahren 2013 bis 2016 - wie oben bereits 

erwähnt - Erweiterungsfaktoren genehmigt (vgl. 2.2.1.1.4.). Die wirken auf die ge­

samten Kosten (ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten), welche u.a. auch Kos­

ten für Hard- und Software umfassen. Die Erweiterungsfaktoren wirken überdies 

auf die gesamte Erlösobergrenze, unabhängig davon, ob in Bezug auf den vorlie­

genden Sachverhalt eine für den Erweiterungsfaktor relevante Parameteränderung 

stattgefunden hat. 

Neben den Kosten für die Pilotgeräte und die Feldtests wurde im Projekt ROMI ein 

IT-Backendsystem zum Betrieb von intelligenten Messsystemen aufgebaut. Auch 

für diese Kosten ist eine Anerkennung im Regulierungskonto nic~t möglich. Bezüg­

lich der Kosten aus dem Aufbau eines IT-Backendsystems hat das OLG Düsseldorf 

in seiner Entscheidung Vl-3 Kart 163/15 vom 12. Juli 2017 (Rn. 45) festgestellt: 

„Die Errichtung eines Kommunikationssystems zur Einbindung der intelligenten 
Messsysteme fällt nach alledem nicht unter die Regelung des § 5 Abs. 1 S. 3 
ARegV, ohne dass dei Verordnungsgeber sich indes dazu geäußert hat, ob die über 
§ 23 ARegV refinanziert werden kann." 

Um ein vergleichbares IT-System handelt es sich auch vorliegend. Eine Anwend­

barkeit des § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV scheidet auch aus diesem Grunde aus. 

Die von der Antragstellerin vorgetragenen Werte werden in den Anlagen 4 den von 

der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 

2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 
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a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regl!lierungskontos zum 31 .12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge

samtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 

entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

­

­

­
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III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 18.10.2018 (Az.. BKS-1710843-01) eine vorläufige An­

ordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 (Te­

nor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01 .01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 201 7 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 ver­

stößt !nsbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs­

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil­

dung (01 .01 . des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen 

und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 zu Grunde 

legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Er­

lösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositi­

onen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück­

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 
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eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu­

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest­

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange­

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be­

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge­

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch­

mals klargestellt. dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 
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Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage Ja Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

·cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung' beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

­

­

Vorsitzender 

Bourwieg -.......J 

Beisitzer 

A lbrecht · 

Beisitzer 

Wetzl 
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Anl3ge 1 • Auflösungsplan IMKf AUiZUO Nette BW GmbH At: SKS.17103<!3-01 

Auszug des Regyl!erungskontos für die Jahre 2013. 2014. 2015 und 2016 
• Her!eityng des Saldo des Re<1ullerungskontos • 

§ 5 Abs. ·1 Satz 1 ARegV E~Ci$obergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1Sau 2 A RegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1.Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforder1icfle fnanspruchnshme vorge!ag.erte.r 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 SVomNEV, 
§ 35 Abs. 2 desEEG und § 4 Abs. 3 d<o• KWK-G· 

Kos1env.,.änderung ll.<1ssuog I Messstellenbetrieb inkl. 
Maßnahmen gem.§ 21b En\M3 

NacMistung von 1'\'echselrlchtem nacn § 10 Abs. 1 
SysStabV 

t<apjjalkosten aus genehmigten lnvestiUonsmo.ßna.hmen 
nach§ 23 ARogV 

J013 21814 ~ 

[!ORJ tEtJRI (EORJ 

nach § 4 ARegV zulässige Erl­

erzielbare Erlöse 

Vetzicht&belmg in der Verprobuig 

Differenz 

1a1sacnllch ents1enaene Kosten 

in EOG o.nthaltone Ans.ätze 

Differenz 

tatsächtidl enbtandeoe Kosten 

in EOO enthaltene An•iitze 

Differenz 

talsächlich enlstandene Kosten 

In EOG eninanene Ansatze 

Oiff&renz 

tal$äclllich enlllandene Kosten 

in EOG enthaltene AnSiitze 

Differenz 

iatsad'licn entstancene Kosten 

In EOG A -tz1••11""·~ &ne nsa • 

Oitrerenz 

Sonstiges 

Sakio aus Ei"meldifferenzen 

Jahresanrangsbestand ( =.Vorjahressaldo) 

Saldo aus Einzek:l'fferenzen 

Jahresendbestand (Jahresanlangsbestand + Saldo aus 
Einz.e.tdifferenzen 

Mittelwert aus Jahrc&anfllngs- und JahresendlleStand 

Anzuwendende< Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Verzin5Ung 

Saldo R~ufü:arungskonto ( • Jahre:sendOOsUnd + 
9.546.332 139.396.077 22.2.372.398 193.714.722

Ven.in.sun 

Mlndera~o$ (EOG· Mlndereclös (EOG· Minderorlös (EOO· Mlndor~ös (EOG·Auswtttung auf die Er1ösobergrenze 
· e1Ml1ena) emonaM) emonend) · emohend) 

Saldo Regulierungskonto zum 31.12.2016 

Anzuwcn<lenc!er Zinssatz gomiie § S Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

Barwert (zu venei~tmdor Betrag) 

Annuiuttische Berttckslchtigu:ng in der Erlösobergrenze 35.087.467 

20102919 
(EUR)(EURJ 

2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 2,1:2% 2, 12% 

35.087.467 35.087.467 35.087.467 35.087.467 35.087.487 

Ausv.;rkung au! die Erlösobergrenze Minde<erlös CEOG-erhOllend) 
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Anlage 2 - Verg leich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Netze BW GmbH Az: BKS-17/0843-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 
Verzichtsbetra in der Verprobun 
Differenz 13.056.499 3.270.194 -9.786.305 

228.349.603 0 
238.761.345 0 
-10.411.743 0 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von § 18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

§ 5 Abs. 1Satz. 3 ARegV Kostenveränderung Messung ! Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

. . . . 
§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 

nach § 23 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
. EOG th 11 A ätz 
in en a ene ns e 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Az: BKS-1710843-01 Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Netze BW Gmbl'i 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VP10 - PFt 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Al. 8K8-17toe4Q1 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

201'1 110.70 2011 110.70 
vom S!ö1t1shsthen Bundesamt verotte:n:-cl'.le< 
Vefbf;)uehtfprer;g~findP,j de5: vo;letl$en l<aJenOOfiatyes 
VOI <Jem Jllht. ff.Fr dt'$ de EtlCsobe1g1enze gilt (§ 8 ARegV 

2· 3 Betneb$steuern 

2 - < 

2·5 

2·6 

2. 7 

Planwert: 
Et101Cl(lrtfehe l n.anl)'.)luc;hn~hme vorgelageni,r Netzebene.n 

BonJltwtbfcllJnO Uod W~e:blkrong""Unterneh:nen und 
'YOr. Belrle~k.Wldc:rtitgC:5S:!3.tten to: KinC:Cf' clecil'O 
N&bereich ha ten 8elrie!>sa .ehe-r en 

2-12 pavsd'laiet1e1 rnvestrt10MOzuschla9 nach § 25 ARegV 

2 - 13 AulYO~ungvcn 6XZI Nettanschlusskostcnbtttragen in 
Vefblndung rnll der Strot'r'.NEV 

Koftl)eMat1on~Ungen im Ra hfflen des 
Sou: 2 t-k 1 Au$g}eictismee~nf9Mli':S 11Gch Mlke-13 der Verofd.'IU/'9 

EG f.jr , 122 3 • 

Satz 2 Nr 2 Erld'e aus dem Engpusmanasement tw1th Artt1'tl 6 der · 
Ve~rdn1.1n9 {EG } Nr. 122812003 

Koste-n für dio Beschalfucig der Energie zur Erbringung 
Satz 2 Nt 3 Ausgleichslel$.hJ.n.gen, eins.d1rießhcf'I det Kosten flll <he 

1as1se1t• SescMtll.l 

Satz4 Odfereni zv.rt$Ch~n 9enehmlg~on Ve1lvs.tener9iekosten un 
den ar.satzfa'11g<?il Ko:ste.n 

Summe 



Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BKS-17/0843-01 

1. Netzveränderung: Netzabgang 1 

Netzteilname: Ammerbuch, Dettenhausen und Waldenbuch 1 
DatumNV: 01 .01 .2009 IAZ: IBK8-09/0843-71 1 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2011 55,75 3.166.623,06 139.332,41 € 37.206.83 
2012 56,71 3.166.623,06 139.332,41 € 40.246,78 

2013 55,89 3.166.623,06 139.332.41 € 37.650,15 
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2009 

2010 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BKS-17/0843-01 

2. Netzveränderung: Netzabgang 1 
t-----'"---'"--~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.1 

Netzteilname: Winterlingen 

DatumNV: 01 .01.2009 IAZ: 1BKS-09/0843-72 1 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

. 
PIZ 

(EUR) 

Emotrung der nicht 
EOG­abgebautennicht abgebaute 

erh6h~ dlXChErlösobergrenze beeinlluesbaren Jahr des EWF­beein11uasbareJahr Erweiterungs· (EUR) Kostenanteile dUfCh AntragaKostenanteile faktor
(EUR) (VPWf'l.-PFJ (EUR]

(EUR) 

2009 635.411,98 

2010 643.339,97 
2011 589.460,34 

2012 589.713,87 

2013 595.464,18 

Jahr 

201 1 

Anpassungsbelrag 
(VP\NPlcrPF.> 

amEFt 
(EUR) 

Qualnats­
element 
(EUR] 

Hartefall 
(EUR) 

Periodenllber· 
greifende A '~' 

2006 
(EUR] 

PeriodenOber­
greifende Saldierun1 

2007 
(EUR) 

PertodenGber· 
greifende Saldlerunii 

2008 
[EUR] 

Sonstiges 
(EUR) 

Anpanung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

11 .215 ,45 

12.131,78 

. 11 .349,08 

Jatr Referenzpreis 
(EURIM'M'I) 

Obertragende den 
aneitannten Kotferl 
zu Grunde liegende 

Menge 
(klM'I) 

ÜbertnJgende 
anerkannte Kosten 
fllr die Beschaffung 
von Vertustenergte 

(EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

2011 55,75 954.506,54 41 .998,29€ 11 .215,45 
2012 56,71 954.506,54 41.998,29€ 12.131,78 
2013 55,89 954.506,54 41.998,29€ 11 .349,08 
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Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BK8-17/Ö843-01 

3. Netzveränderung: Netzabgang 1 

Netzteilname: öschingen und Talheim 1 

Datum NV: 01.01.2009 IAZ: IBK8-09/0843-75 1 


2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2011 55,75 498.031,72 21.913,40€ 5.851,87 
2012 56,71 498.031,72 21 .913,40€ 6.329,98 
2013 55,89 498.031,72 21 .913,40€ 5.921,59 
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2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH BKS-17/0843-01 

4. Netzveränderung: 

Netzteilname: 1 
DatumNV: 

Netzabgang 1 

Eiskirch. Langenargen. Meckenbeuren. Kressbronn, Tettnang und Oberteuringen 

01.07.2009 IAZ: IBK8-09/0843-76 1 

Jahr Erlösobergrenze 
[EUR) 

dall8fhaft nicht 
beeinflussbare PIZ 
Kostenanteile [EUR) 

(EUR] 

vorübergehend n 
beeinflussbare 
Koatenantelle 

[EUR) 

nicht abgebaute 
bealn11ussbere 
Kostenantelle 

[EUR] 

Em6hung der nicht 
abgebiuten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 
(VP~..PFJ 

[EUR) 

EOG· 
efhöhung dwch 
Erweiterungs­

faktor 
[EUR] 

Jahr des EVVF­
Antrags 

2009 

2010 5.774.670,53 

2011 5.533.656, 78 
2012 5.264.285,46 
2013 5.317.773,97 

Jahr 

Anpassooglbekag 
QuaHtlt&-

PertodenObef­
(VPlt/VPlcrf>FJ element Htrtefal greifende :::___„ 

amEA [EUR) [EUR] 2008 
[ElR) [EUR) 

PeriodenOber­
greifende SaldienJnli 

2007 
[EUR) 

PellodellOber­
greifende SaldieNl! 

2008 
[EUR) 

Sonstiges 
[EUR) 

AnpassUng der 
vertustenetgie 

[EUR) 

73.828.57 

79.860,52 

74.708.23 

Jahr 
Referenzpreis 
[EURIM'Ml) 

Obertragende-den 
anerkannten Koea 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kVVh) 

Obertragende 
anerkannte Kosten 
fllr die 8eschaffung 
von Ve rlustBneigle 

[EUR] 

Anpassung der 
Ver1ustenefgie 

[EUR] 

2011 55,75 6.283.282.29 276.464 .42€ 73.828,57 

2012 56,71 6.283.282,29 276.464,42€ 79860.52 

2013 55,89 6.283.282.29 276.464.42€ 74.708.23 

Seite 4 von 10 
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Anla.ge 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BKB-17/0843-01 

5. Netzveränderung: Netzabgang 1 
1--~'"-'"--~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---., 

Netztei'name: Bernstadt, Breitlingen, Lonsee. Holzkirch. Neenstetten und Weidenstetten 

Datum NV: 01.0U009 IAZ: IBK8-09/0843-77 1 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2011 55,75 717.573,31 31.573,23€ B.431 ,.48 
2012 56,71 717.573,31 31.573.2:l€ 9.120,35 

2013 55,89 717.573,31 31.573,23€ 8.531,94 
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Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BKS-17/0843-01 

6. Netzveränderung: 

Netztelname: 1 
DatumNV: 

Netzabgang 1 

Stadtteil Hettingen 

01 .07.2009 IAZ: 1BK8-09/0843-78 1 

2010 

2011 

2012 205.3 3, 7 

2013 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2011 55,75 165.693,34 7.290,51 € 1.946,89 

2012 . 56,71 165.693,34 7.290,51 € 2.105,96 

2013 55.89 165.693,34 7.290,51 € 1.970.09 
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2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anlage _3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BKB-17/0843-01 

7. Netzveränderung: Netzabgang 1 

Netzteillama: Ortsteile Ettenkirch und Ailingen 1 

OatumNV: 01 .07.2009 IAZ: 1BK8--09/0843-79 1 


2009 

2010 
201 1 

2012 

2013 

Üb!rtragende den 
anerkannten Kosten 
zu Gionde.liegende 

Menge 
[k.~J 

2011 55,75 272.528,47 

2012 56,71 272.528.47 

2013 55,89 272.528,47 

PIZ 
"(EUR) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
fllr die Beschaffi,Jog 
voo Vertostenergie 

(EUR) 

11 .991 ,25€ 

11.991 ,25€ 

11.991 ,25€ 

vorübergehend nidi 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

3.202,21 

3.463,84 

3.240.37 

ErhOhung,der nicht 
abgebauten 

beelnftussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPlifVPl0-PFi) 
(EUR] 

Jahr 
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Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az: BKS-1710843-01 

8. Netzveränderung: Netzabgang 1 
Netzteilname: Altheim 1 
Datum NV: 01.01 .2009 IAZ: 1BK8·1 0/0843-7 5 1 

Jahr EJ1ösobergrenze 
(EUR) 

dauemaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

(El.Rj 

PIZ 
(EUR) 

vorObergehend 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

(EUR) 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

Erh6hung der nicht 
abgebauten 

beelnllusabaren 
Kostenanteile durch 

(VPIJVPl0 ­PFJ 
(EUR) 

EOG­
emöhung durch 
Erweiterung&· 

faktor 
(EUR) 

Jahr des E\'VF­
Antrags 

2009 128.838,86 

2010 156.536,07 

2011 143.528.92 

2012 143.598,97 

2013 144.990,99 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl,.NPlo-PF.) 

am ER 
(EUR) 

Qualltlts­
element 
(EUR) 

Hlrteflll 
(EUR) 

PeriodenOber­
greifende ­ ~· 

2006 
(EUR) 

PeriodenOber­
greifende Saldieruns 

2007 
(EUR) 

Periodenober­
greifende Saldlefml 

2008 
(EUR) 

Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

2.831.22 

3.062.53 

2.864.95 

Jahr 
Referenzpreis 
(EURIMWh) 

Obertragende den 
anerkamtan Koeten 
zu Grunde liegende 

Menge 
PM'tl 

Obertragende 
anerkannte KCMlten 
fOr die Beschaffung 
von Vertustenergle 

(EUR) 

Anpaeaung der 
Veriustenefgle 

(EUR) 

2011 55.75 240.954.53 10.602,00€ 2.831 .22 
2012 56,71 240.954,53 10.602,00€ 3 .062,53 
2013 55,89 240.954,53 10.602,00€ 2.864,95 
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2009 

2010 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Ilz.: BKS-1 7 /0843-01 

9. Netzveränderung: Netzabgang 1 
Netzteilname: Rosengarten I Michelbach 1 
DatumNV: 01.04.2009 IAZ: l8K8-15/0S43-72 1 

Jalv • Er!Gaobergrenze 
[EUR) 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

PIZ 
[EUR) 

vorObargehand 
beein~asbare 
Koatenantelle 

[EUR) 

nicht abgebaute 
beelnftu11bare 
Kostenantelle 

[EUR) 

Em6hung der nicht 
abgebauten 

beelnlluasbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl.NP!o-PFJ 
[EUR) 

EOG
emöhung durch 
Erweiterungs­

faktor 
[EUR) 

Jahr des EWF­
Antraga 

2009 594.584,77 

2010 802.609,37 

2011 749.702,21 

2012 730.086,91 

2013 737.286,28 

Jahr 

201 1 

Anpa11111q1belrag 
(VPlifVPlo-PfJ 

amEFt 
[EUR) 

Qualitlts­
•lernent 
[EUR) 

Hlrtefall 
[EUR) 

-

PerlodenOber-
Pfende - •. 

2006 
[EUR) 

-

Per1oden0ber­
greifende Saldlenq 

2007 
[EUR) 

Perlodanllber
greifende SaldlerunS 


2008 

(EUR) 


Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 

12.906,35 

13.960,83 

13.060, 13 

Jalv 
Refarenzpreis 
[EURIMWh) 

Obertragende den 
anerkannten Koltll' 
zu Grunde legende 

Menge 
[kWI] 

0ber1ragende 
anerkannte Kolfen „die BeecbdJng 
von Vertustenergle 

{EUR] 

Anpaaaungder 
VertusteMfgie 

[EUR) 

2011 55,75 1.098.413,00 48.330, 17€ 12 .906,35 

2012 56.71 1.098.413,00 48.330,17€ 13.960.83 

2013 55.89 1.098.413,00 48.330,17€ 13.060, 13 
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2009 

2010 
2011 

2012 

2013 

Anlage 3c Netzveränderungen Netze BW GmbH Az.: BKS-17/0843-01 

10. Netzveränderung: Netzabgang 1 
Netzteiname: Heimsheim und Büchenau 1 
DatumNV: 01.05.2010 IAZ: 1BKS-09/0843-7 a 1 

Jahr 
Etlösobergrenze 

[EUR) 

dauerhaft nicht 
beelnftussbare 
Kostenanteil& 

[EUR) 

PIZ 
(EUR) 

vorübergehend 
beeinftusabare 
Koatenantelle 

(EUR] 

Erhöhung der 
vorObergehend n 

beeinftuasbaren 
Kostenanteile durch 

(VPllVf'lo-PFJ 
(EUR] 

nicht abgebaula 
beelnftualbare 
Koatenantelle 

[EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPlt/VPlo-PFJ 
[EUR) 

EOG­
emöhung durch 
Erweiterungs­

faktor 
[EUR] 

Jahr des EWF-
Antrags 

2009 
2010 213.808,91 

2011 324.678,99 

2012 304.925,53 
2013 297.753,16 

Jatl' 

Anpanunpbetnlg 
(VPltJVPlo-PFJ 

am ER 
(EUR) 

Qualitlts­
elament 
(EUR] 

Hlrtefal 
(EUR] 

Periodenober­
greifende SaldierunC 

2006 
(EUR] 

PtriodenOber-
greifende Sa~ 

2007 
[EUR] 

Perlodenüber­
greifende Sald~ 

2006 
[EUR) 

Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Ver1ustenargle 

[EUR] 

6.486,40 

7.016,35 

6.563,68 

Jahr 
Referenzpreis 
[EURIM'MI) 

Übertragende den 
aneitaMtan Koslel1 
zu Grunde legende 

Menge 
[k'MI) 

Obertragende 
anerkannte Kosten 
fllr die ee.dla1fung 
von Vertuatenergit 

(EUR] 

Anpassung der 
Venustenergle 

(EUR] 

2011 55,75 552.033,51 24.289.47€ 6.486.40 
2012 56.71 552.033,51 24.289,47€ 7.016,35 
2013 55,89 552.033,51 24.289,47€ 6 .563,68 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Netze BW GmbH Az.: BKS-17/0843-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ennittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 


Rechtlgn1ndlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von § 18 StromNEV. in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 oAbs. 1 · 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. . . . tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV ~~~t~~;~~:~ genehmigten lnvestrtronsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des Bundesnetz-
Abweichungen 
zu angesetzten

Netzbetreibers agentur 
Werten 

(EUR] [EUR] 
[EUR] 

1.220.288.870 1.249.189.113 28.900.243 

1.152.462.917 1.150.496.079 -1 .966.837 

0 0 

67.825.953 98.693.034 30.867.080 

259.195.548 259.198.290 2.742 
0 
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Az: BKS-17/0843-01 Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Netze BW GmbH 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP11 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinftul l>are Kosten 

vom Stat'Sttschen Bundesamt \leröffenthc:hter 
Vert:wauche•P1el${le$amtndex des 'fOf!etzten Ka!endenetwes 
vor dem Jahr. rat das die E11Mobtrgrcnze gilt(§ 8AR09V 

2-4 

2. 5 

2 - Sa 

7 - 7 

2-8 

2 - 8b 

2 · 9 

2 - 10 

2- 11 

2 - 121> 

2 · 13 

2 . 14 

2 - 15 

2 - 17 

KonzesS.On.sabgab.en 

Pfamrrtcn : 
Etfordelk:he l l)MSPfuellnahme V<lf9e1agetterNetltbeMn 

Planwcrt: 
Nachrostung vo.1 W"ettselnchtffn nach§ 10 At~. 1 
S , ta 

AuflO$ung des Abzugst>Gtrags nach§ 23 Ab5. 2a AAegV 

Mehrkosten für Qe Crrlthtung, d en Set11eb und die 
AndffUF't!J von Erdkabeln 

Planwort: 
Vermiedene Netzentgete tm S1Me von §t! StromNSV. § 
35Abs2d. l ~ d _ ~-G 

Zahlungen an S1ac11a o:Se1Getr.etr'ld&n nach M3ßgabe VGtl 

§ 5 Abs ~ S!Jo~EV 

BetnebJChe und 11111\-ertf&gllefle Vereinba1ungen ZU 
lot\l'\Z usatz· und Ve(5or9u119slels1ungen (Ab:sc.tllun vof 
31.1 2 2008 

Betriebs- und P1$fSOOatratstai.gkeit 

Beruf&.a.11st:1klung und 'Ne(el'bl:iung t-n Untemierimen und 
Von 8ctrJcbsk:i'6MSgeMtä."ten lür Ktndet det •m • 
Netzbe1e1ch t:~chah ten Setr.H:~an eM r en 

Fcrtchung und Entw1e1fluno nach Maßgabe des§ 25a 
ARcgV 

Auf~vng von BKZ I NellOlnsdilui~tiostenbo~rage-n 1n 
Verbindung mit du Strom.NEV 

A.usgle:chsmecftanismus nach § 2 Abs "4 EnlAG 

dern finanziellen Aus.gleich na § 17d AbEatz 4 des 
Energiewuts.chartigeset.zes • Umsetzvng des ons"-"fe• 
Neizf'ntwfckfu 'la 
Kapazitatsreserve nach§ 1~.e Abs. 3 EnlNG, Stim~ut19 
Sraunkohleoluartwcrl(en nscn § 13!) EnVVG SOY.\e 
Neu:S1.:it1 intahan1a en naeh 13k E.nWG 

Enl$c;Md fgungvn nsch § 15 All& 1 und 2 EEG 

Kompen$:itlon~ahlung.fttl im Rahmen des 
SQl.l 2 Nz 1 A4!sglelensmechonismU1 M!h Aft1kel 3 der Verordnung 

EG Nr t22S 

S;itz 2 Nr 2 Ert0$.e au; dem Engpassmonogement n ilci'I Artikel 6 der 
Veronfnung {EG} r-:1 122812003 

Kosl en filr die ~schoiffun9 dc1 Encrgict :z:ur Eibringung vo 
5:1= 2 Nr ~ Ausgtel~1e~Ml3tn, einschbeßlk l'I dec Kos!en für d ie 

la$tsc•t~e 88$C.hetfu„ 

Sau 4 Oitrere.r.z r.·11s<:h•n aene11m19len ve.1wenitrQ:!ti<ostef1 un 
<Mn <1M01tzf:th19 e1rKoste11 

Summo 

2012 104,10 2012 104,10 

St•b) 1 von.1 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Netze BW GmbH Az: BKS-17/0843-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ennittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß §4 ARegV 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach 4 ARe V zulässi e Erlöse 
erzielbare Erlöse 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

§ 5 Abs. 1Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Nachrtlstqng von Wechselrichtern nach § 1oAbs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. . . . tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ~~~t~~;~~=~ genehmigten lnvesttttonsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzel~lfferenzen 

Angaben des Bundesnetz· 
Abweichungen 
zu angesetzten 

Netzbetreibers agentur 
Werten

[EUR] [EUR] 
[EUR] 

1.335.553.127 1.366.117.994 30.564.867 
1.303.364.491 1.300.954.246 -2.410.244 

0 0 
32.188.636 65.163.748 32.975.111 
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Netze BW GmbH Az: BKS-17/0843-01Anlage 3a Vergleich der El1ösobergrenzen 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

2011 2011 

Erlösobergrenze 1.335.689.878 1.366.117.994 -30.428.116 -2.2% 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1I VPl0 • PF, 

Anpassung der Ert6sobergrenze gern. EWF·Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges 

Seite 1von1 



2-12 

2- 14 

Vergleich VPI und dlutmall nicht betlnflu&bare Kosten 

/:'·...--„--·„11.w>""""'_..._ic.r_
'tOt dtmJaeJ. Nt dH 011t Erfototer;tel\l.t ~(§ 1 ARegV 

·­ -;.~~. --~~: ~„"3~ 
~ " 

_..,.. . ... !§j_ß; ' 

'~ K..."""""" 

. . ..._...._ 
·; ""'-'iil* - YPI .,,,.i "· ·" 

201J 105.70 2013 105,70 O.Cl0% 

2· • 

2· 2 

2-3 

Pf~nwert: 

Erto1dtrheht ln1111p1uc.Mtl'lmt vorgtt~po-11er Net.r:ebenen 


Planw crt: 

2-5 
 t.Jaclv'1twng von VltchU"rJh1orn nteh § 10 ADs 1 

Auf!Dsung dH Abzugsbelral)t nath t 21 Abs 2a AReaV 

Mehfk.OS:l tn f(Jr d4 Emc.t\lu111. den Beloob und die 
Andt rung von E'dk.oboh 

Pl•l'lwett: 

2. 7 

2- 8 Vo,mledtnt Ntu1ntg111111'1'1 ~ -..on §18 S1romNEV. § 

2-8b 

>-• 

~wndV/t'CtfWlllA"tfllm~tf~and 
2 • 11 	 \lllOlft &.Witbt\Jndt.tt119f'U.tat:en tut t<.rl~ det im 

Nr.lbet n ' · 

2-1::. 

Au1tKt.f\9 von BKZ I tt.CZ1Mc:l'tt11~enbdtagtt1 l."1 
Vlt'bneung m~ Mt 61rornHEV 

dtm tina~lle.n Auigfe Cf'I nach § Hd Nnatz • du 
EM-tOJe'Wil1u:halttOUtUH • VmHtrung de. Ottshot&­
Ne 
Kapuitl"tlltHNt nld'I s13• Abs 3 EnYJG. St'lle9"f'9 II 
8raunkohltkraitwtittt'li nach f 1)i! EnWG towlc,, 

Kompo1116110Mun!ung•n im R~1n1n dH 

Satt 2 Nr 1 A1,1tgae1ct11!Nl'Ctla1111rnut nach Af1lktl 3 det VtrorOnt>ng 


O«ftftl'll %\v.tc:htn fM~tn Ytrf'J.lteMrg1ek.O)len u.n. 
de" •nutz:l•N;•n K~ten 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Netze BW GmbH Az.: BKS-17/0843-01 

. 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4ARegV 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach 4 ARe V zulässi e Erlöse 
erzielbare Erlöse 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansatze 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK·G 

§ 5 Abs. 1Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. . . . tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ~=:~~o;~~:~~ genehmigten Investitionsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

1.448:235.874 
1.403.872.982 

44.362.892 

421 .649.813 
419.125.556 

Bundesnetz-
Abweichungen 
zu angesetzten 

agentur Werten
[EUR] 

[EUR] 

1.348.662.652 -99.573.222 
1.406.91 1.163 3.038.181 

0 0 
-58.248.512 -1 02.611.403 

421.649.813 0 
419.125.556 0 

2.524.257 0 
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Az.: BKS-1710843..01Anlage 3a Vergleich der Er10Sobergrenzen Netze BW GmbH 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPlt I VPJ0 • PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EVVF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 

2016 2018 üsolut 

1.447 .919.657 1.348.662.652 99.257.005 7.4% 
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NetrtBWG.TbH 

Vergleich VPI und dauerhaft nleht beelnflullbare Kosten 

vom Sletistischen 8und•nm1 wrOtlt nl11cfltt1 
Ve1brauctlitttprmgesamtndtx dclvoltfatcn. KNenderJahrcs 
VOt dem Jahr, fOr das die E1!0IObe.191tni:t O'K lf 8 ARll'gV 

VPI' 

106.GO 

Planwert: 
ertotdeJktle lnanspttctl,.,l\tf'lt \/OrCtlag1tnt1 Ut t.Hbene.n 

Planwert: 
Nacritttstung vcn W0Wel11chl ttn f\ecn § 10 Am 1„. . 
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s.tr•blichlt \11\d &anf'lleRta~e Vt<HmeNngll~ zv 
2-g L.otin.cusacz4 oocs Ve-sorgungsr.i~n t.Aosc:l'lllll vor 

31 1 

Scturuvtbtdung vod Weitc1bddun9 ln1 Untemtnn.n und 
von Bet.nc-b$kindertageutatten Hlr Ku'ldtr dtf Im 
N h• tfletl buchiif ~on 6 elti• b .:.fl •l'IOrl n 

Forschung und entv.ltkl:ung nac:ti Maßgabe det I 2!51 
ARegV 

AuflöMl:ng von SKZ I fJct:,Jnt~Sk.OJltnbtllr:tillOl'I" 
Vtrb:Ad~mit dtf S1romNEV 

~~~aac:hft74~ ' d•• 
Enetg.ewruehat..ss;~et. „ ~c.. Oftlhot• _,.,,,. 

Kosten rA dJe Bes~ngdtr ERtrgle ZUI EltlMQ\M'D 
S-ou i Nr 3 ~sgtetchtleisluf'l';len. tm~ließltCh Uf Kotttn fur die 

lse ' e 9eseh:.Uu 
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